
EV.-LUTH. LANDESKIRCHE HANNOVERS  
DAS LANDESKIRCHENAMT  

 
 

 
 
 
 

Rundverfügung G27/1994  
 
 
 
 
Urheberrechtsgesetz;  

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren!  

 

 

 

 

 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
In Vertretung:  

 
gez. Dr. Grüneklee  

 
 
 
Anlage  

 
 
 

Hannover, den 15. November 1994 
Rote Reihe 6 (PLZ für Pakete: 30169) 
Telefon: 0511/1241-0 Durchwahl: 1241-310 
Telefax: 0511/1241-266 
Auskunft erteilt: Herr Dr. Neumann 
Az.: 50753 - 4 II 14, III 18 R 307 

hier: Herstellen von Fotokopien und anderen Vervielfältigungen einzelner Liedtexte (mit oder ohne Noten) 
für den Gemeindegesang im Gottesdienst und anderen kirchlichen Veranstaltungen 
gottesdienstähnlicher Art 

Bezug: Unsere Rundverfügungen G19/1990 und G2/1991 

I. Der Gesamtvertrag zwischen der Verwertungsgesellschaft Musikedition und der Evangelischen Kirche 
in Deutschland über das Vervielfältigen/Fotokopieren von Liedern und das Merkblatt sind neu gefaßt 
worden. Die Neufassung des Vertrages gilt rückwirkend ab 1. Januar 1994. 

 In der Anlage übersenden wir einen Abdruck der Neufassung des Gesamtvertrages vom 1. Juni 1994 
und des Merkblattes aus dem Amtsblatt der EKD 1994 S. 252 ff. 

 Wir bitten, die Grenzen der Zulässigkeit der Vervielfältigung von Liedern und der Benutzung der 
Vervielfältigungen gemäß dem Gesamtvertrag zu beachten, damit Schadensersatzansprüche und 
Strafverfahren bei Verletzung von Urheberrechten vermieden werden. 

 Vor allem die Kirchenmusiker bitten wir zu unterrichten. Zweckmäßig ist, ihnen Kopien des 
Gesamtvertrages und des Merkblattes auszuhändigen. 

 Vertrag und Merkblatt werden in die Rechtssammlung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
aufgenommen. 

II. Wegen der Vervielfältigung im Nichtnoten- und Nichtliedertextbereich gilt weiterhin die Rundverfügung 
G7/1988 (Pauschalvertrag zwischen der EKD und der VG Wort vom 11./19. Februar 1988 (RS 96-6). 
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Nachstehend wird der Gesamtvertrag in der Neufassung vom 1. Jun i 1994, die rückwirkend ab 1. 
Januar 1994 gilt, veröffentlicht.  

 
Hanno ver, den 16. Jun i 1994  

 
 
Evangelische Kirche in Deutschland  

 
Kirchenamt  

 
von Campenhausen  

 
Präsident  

 
 
 

252 AMTSBLATT Heft 7, 1994 

Nr. 116* Gesamtvertrag vom 1. Juni 1994 zwischen der Verwertungsgesellschaft Musikedition und der 
Evangelischen Kirche in Deutschland über das Vervielfältigen/Fotokopieren von Liedern. 
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Gesamtvertrag  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

§ 1  
Rechtseinräumung  

 

 

 

 

 

 

 
 

§ 2  
Rechtsübertragung  

 

 

 
 

§ 3  
Vergütung  

 

 

zwischen der VG Musikedition, Verwertungsgesellschaft zur Wahrnehmung von Nutzungsrechten an 
Editionen (Ausgaben) von Musikwerken rechtsfähiger Verein kraft staatlicher Verleihung, 
Königstor 1, 34117 Kassel, 

 hier vertreten durch ihren Präsidenten und ihren Generalsekretär 

 - nachstehend als VG bezeichnet - 

und der Evangelischen Kirche in Deutschland, Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover 

 diese vertreten durch ihren Rat, dieser vertreten durch den Ratsvorsitzenden und den 
Präsidenten des Kirchenamtes 

 - nachstehend als EKD bezeichnet - 

1. Die VG räumt - im Rahmen der ihr von ihren Mitgliedern übertragenen Rechte - der EKD das Recht ein, 
Vervielfältigungsstücke, insbesondere Fotokopien von einzelnen Liedtexten (mit oder ohne Noten) für 
den Gemeindegesang im Gottesdienst und anderen kirchlichen Veranstaltungen gottesdienstähnlicher 
Art herzustellen oder herstellen zu lassen. 

2. Die Vervielfältigungsstücke dürfen nicht außerhalb des Gottesdienstes und anderer kirchlicher 
Veranstaltungen gottesdienstähnlicher Art verwendet und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben 
werden. Die Vervielfältigungsstücke sollen die Urheberbenennung (Komponist bzw. Textdichter) 
enthalten. 

3. Nicht eingeräumt ist das Recht, Vervielfältigungsstücke zum Zwecke der Sichtbarmachung des 
Liedtextes mit Hilfe eines Overheadprojektors oder ähnlicher Apparaturen (sog. Folien) herzustellen oder 
herstellen zu lassen. 

4. Nicht eingeräumt wird das Recht der Vervielfältigung vollständiger Ausgaben (Bände, Hefte, Bücher u. 
a.) und der Vervielfältigung von geliehenen oder gemieteten Ausgaben oder Teilen davon. 

5. Nicht eingeräumt wird ferner das Recht, Vervielfältigungsstücke für öffentliche Werkwiedergaben 
(Aufführungen) herzustellen und/oder zu verwenden, ausgenommen (kurze) Wendestellen. Das Singen 
der Teilnehmer an einem Gottesdienst oder einer gottesdienstähnlichen kirchlichen Veranstaltung ist 
keine öffentliche Werkwiedergabe im Sinne dieser Vertragsbestimmung. Das Vervielfältigen für 
derartiges Singen wird also nicht ausgeschlossen von der Rechtsübertragung, es ist vielmehr (s. Ziffer 1) 
wesentlicher Bereich der Rechtsübertragung. 

6. Großveranstaltungen mit mehr als 10000 Vervielfältigungsstücken je Lied fallen nicht unter diesen 
Vertrag. Für diese Vervielfältigungen müssen gesonderte Genehmigungen bei den Berechtigten 
eingeholt werden. 

1. Die VG ermächtigt die EKD, das nach § 1 eingeräumte Recht weiter zu übertragen auf ihre Gliedkirchen 
in der Bundesrepublik Deutschland, ihre gliedkirchlichen und gliedkirchenübergreifenden Institutionen 
und Einrichtungen, ihre Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände sowie ihre Vereinigungen, 
ihre Institutionen und ihre Einrichtungen. 

2. Diese Übertragung darf jedoch nur mit der Maßgabe einer Verwendung aller Vervielfältigungen nur für 
Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen gottesdienstähnlicher Art im Sinne von § 1, Ziff. 1 
erfolgen. 

1. Für die Gestattung der Vervielfältigungen nach diesem Gesamtvertrag bezahlt die EKD an die VG 
zunächst für das Jahr 1994 eine Pauschalsumme in Höhe von DM 233 000,- und für die folgenden Jahre 
eine jährliche Pauschalsumme in Höhe von DM 243 000,- jeweils zum 30. Juni zuzüglich Umsatzsteuer 
in jeweils gesetzlich festgelegter Höhe, derzeit 7 %. 
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§ 4  
Freistellung  

 

 

 
 

§ 5  
Information  

 

 

 

 
 

§ 6  
Meinungsverschiedenheiten  

 
Bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag wird die VG zur Vermeidung 
von Rechtsstreitigkeiten die zuständige Landeskirche benachrichtigen. Wird innerhalb von drei Monaten nach 
der Benachrichtigung eine gütliche Einigung nicht erreicht, haben die Betroffenen das Recht zur gegebenen 
Rechtsverfolgung.  

 
 

§ 7  
Laufzeit  

 
Dieser Vertrag tritt rückwirkend vom 1. Januar 1994 an in Kraft und läuft zunächst bis zum 31. Dezember 
1998. Eine Vertragsverlängerung um jeweils zwei Jahre tritt ein, wenn dieser Vertrag nicht sechs Monate vor 
Ablauf von einem der Vertragspartner gekündigt wird.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

2. Über die zu zahlende Pauschalvergütung ab 1996 wird 1995 erneut verhandelt. Verständigen sich die 
Vertragspartner nicht über eine Anpassung der Vergütung, wird auch für die Jahre 1996, 1997 und 1998 
der Pauschalvertrag in Höhe von DM 243 000.- weiter gezahlt. 

1. In bezug auf Vervielfältigungen, welche im Rahmen dieser Vereinbarung hergestellt werden, stellt die VG 
die EKD sowie die durch Rechtsübertragung nach § 2 Ziff. 2 sonst Berechtigten von allen etwaigen 
Ansprüchen der Urheber oder Inhaber von Nutzungsrechten frei. 

2. Die EKD wird diejenigen, die irgendwelche Ansprüche im Sinne nach Abs. 1 stellen, an die VG 
verweisen. 

1. Vervielfältigungsstücke von mehr als 1000 Ex. sind der VG mit Übersendung eines Belegexemplares 
sowie Angabe von Stückzahl, Autor und Verlag zu melden. 

2. Die EKD hat der VG mit Abschluß des Vertrages vom 20. Juni 1990 ein nach Namen (insbesondere 
Organisationsbezeichnung) und Anschriften konkretisiertes Verzeichnis der durch dieses Vertragswerk 
Begünstigten bzw. Verpflichteten zur Verfügung gestellt. Dieses Verzeichnis wird nach neuestem Stand 
fortgeführt. 

3. Die EKD wird 1997 für die Dauer eines Kirchenjahres eine neue repräsentative Erhebung bei 4 % aller 
durch diesen Vertrag Berechtigten durchführen lassen. Bei der Auswahl der Berechtigten ist ein 
repräsentativer Querschnitt in Abstimmung mit der VG zu wählen. 

 Kassel, den 1. Juni 1994 

VG Musikedition 

Prof. Dr. Chr.-H. Mahling W. Matthei 
Präsident Generalsekretär 

 Hannover, den 18. Mai 1994 

Evangelische Kirche in Deutschland 

Dr. K. Engelhardt von Campenhausen 
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Nachstehend wird das Merkblatt in der Neufassung vom 6. Juni 1994 veröffentlicht.  

 
Hannover, den 16. Juni 1994  

 
Evangelische Kirche in Deutschland  

 
Kirchenamt  

 
von Campenhausen  

 
Präsident  

 
 
 

Nr. 117* Merkblatt zu dem Gesamtvertrag vom 1. Jun i 1994 zwischen der Verwertungsgesellschaft 
Musikedition u nd der Evangelischen Kirche in Deutschland über das 
Vervielfältigen/Fotokopieren von L iedern. 
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Merkblatt  
 

(Fassung vom 6. Juni 1994)  
 
zum Gesamtvertrag zwischen der Verwertungsgesellschaft Musikedition und der EKD vom 1. Juni 1994 über 
das Fotokopieren von Liedern (Texte und Noten)  

 
 

I. Allgemeines/Vorbemerkung  
 
Nach dem geltenden Urheberrecht ist das Vervielfältigen von Noten und Liedern in der Regel nur mit 
Einwilligung des Berechtigten zulässig (so § 53 Absatz 4 des Urheberrechtsgesetzes).  

 
Um den Kirchengemeinden und den sonst betroffenen kirchlichen Stellen, Werken, Einrichtungen usw. das 
zeitaufwendige Einholen der Einwilligung sowie die ebenfalls zeitraubende Rechnungslegung und die 
Bezahlung der Einzelvergütungen zu ersparen, hat die EKD mit der VG Musikedition einen Gesamtvertrag 
abgeschlossen. Dieser Gesamtvertrag ist den Gliedkirchen übersandt und im Amtsblatt der EKD vom 15. Juli 
1994 veröffentlicht worden.  

 
Der Wortlaut des Gesamtvertrages wurde möglichst allgemeinverständlich abgefaßt. Die Lektüre des 
Vertrages ist Lesern und Benutzern damit leicht gemacht. Sie wird dringend empfohlen.  

 
Im folgenden werden erläuternde und ergänzende Hinweise zu den wichtigsten Punkten des Vertrages 
gegeben.  

 
 

II. Wesentliche Regelungen des Gesamtvertrages  
 

1. Art und Umfang des Vervielfältigungs- und Fotokopierrechts  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Der Vertrag bezieht sich auf urheberrechtlich geschützte Lieder (Texte und Noten) und räumt hierfür 
das Vervielfältigungs- und Nutzungsrecht ein, allerdings nur in relativ engen Grenzen. 

 Grundgedanke der Neuregelung ist es, für den Gemeindegesang Erleichterungen zu schaffen, 
gerade auch bei besonderen Anlässen wie etwa Gottesdiensten an Feiertagen mit hohen 
Besucherzahlen oder bei Jugendgottesdiensten, und deshalb Kopien, die für solche Zwecke und 
Gelegenheiten angefertigt werden, pauschal zu gestatten und abzugelten. 

 In dem Vertrag wurde der Inhalt der Gestattung in möglichst präziser Eingrenzung wie folgt 
festgelegt: 

 »Die Verwertungsgesellschaft räumt .......... das Recht ein, Vervielfältigungsstücke, insbesondere 
Fotokopien von einzelnen Liedtexten (mit oder ohne Noten) für den Gemeindegesang im 
Gottesdienst und in anderen kirchlichen Veranstaltungen gottesdienstähnlicher Art herzustellen oder 
herstellen zu lassen.« 

1.2 Klargestellt ist hiermit, daß nur Vervielfältigungen für den Gemeindegesang begünstigt sind, wobei es 
sich um Kopien von einstimmigen Liedern handeln kann oder auch um Kopien von mehrstimmigen 
Liedern, wie sie sich im Evangelischen Gesangbuch oder in sonstigen Liederheften oder 
Liedersammlungen finden. Was nicht zum Gemeindegesang gehört, wird nicht durch den Vertrag 
abgegolten. Das gilt insbesondere auch für Kopien aus den Begleitbüchern zum Gottesdienst, also 
für Notenmaterial für instrumentale Vor- und Nachspiele und für die Notensätze für Kirchenchöre 
oder auch für Solo-Gesang. 

 Der Grund für diese Einschränkung liegt darin, daß die Musikverlage, die Begleitwerke zum 
Gottesdienst herstellen, sich in ihrer Existenz gefährdet sähen, wenn diese Werke nicht mehr von 
den Kirchengemeinden usw. erworben werden müßten, sondern schlicht durch Kopieren vervielfältigt 
werden könnten. 

1.3 Wesentlich ist, daß jeweils nur »einzelne Liedtexte« vervielfältigt werden dürfen. 

 Die Herstellung von Sammelheften und dergleichen ist also von dem Gesamtvertrag nicht 
abgedeckt. 

1.4 Andererseits ist es durchaus zulässig, mehrere geschützte Lieder auf ein und demselben Blatt oder 
auf einigen Blättern zu fotokopieren oder sonst zu vervielfältigen oder auch innerhalb von 
Programmen wiederzugeben, wie es gerade bei Gottesdiensten zu kirchlichen Festen häufig 
geschieht. Es ist also nicht erforderlich, für jedes geschützte Lied eine gesonderte einzelne Kopie 
herzustellen. Es ist auch zulässig, die Kopien aufzuheben und in anderen 
Gottesdiensten/Andachten/Feiern wiederzuverwenden. Sammelhefte oder dergleichen dürfen aus 
diesen Exemplaren jedoch nicht angefertigt werden (s. 1.3). 
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2. Grenzen des Gebrauchs der Vervielfältigungen und Fotokopien  
 

 

 

 
 

3. Berechtigte für das Fotokopieren und für die Verwendung von Fotokopien  
 

 

 

 

 

 
 

4. Repräsentative Erhebung/Mitteilungspflichten  
 

 

 
 

5. Ansprüche von Dritten  
 

 

 

1.5 Für die Organisten und für Instrumentalgruppen wurde, um ihnen das Musizieren zu erleichtern, eine 
Ausnahme vereinbart: Von ihrem Notenmaterial dürfen Wendestellen-Kopien hergestellt werden. 

2.1 Die in der vorstehenden Ziffer 1 näher bezeichneten Fotokopien dürfen nicht etwa für alle kirchlichen 
Zwecke schlechthin hergestellt und/oder verwendet werden, sondern nur für den kirchlichen 
Eigengebrauch und ferner nur in Gottesdiensten oder für Gottesdienste, wobei den Gottesdiensten 
andere kirchliche Veranstaltung en, einschließlich von Feiern, gleichstehen, wenn und soweit 
sie gottesdienstlicher oder gottesdienstähnlicher Art sind. Das trifft dann zu, wenn das 
liturgische Element, der liturgische Charakter entsprechend ausgeprägt ist, so insbesondere bei 
Andachten, Taufen, Trauungen, Bestattung en. 

2.2 Außerhalb von Gottesdiensten und den genannten gleichstehenden kirchlichen Veranstaltungen, 
insbesondere für öffentliche Wiedergaben, dürfen Fotokopien nicht verwendet werden. Eine 
Ausnahme gilt insoweit lediglich für die schon genannten kurzen Wendestellen. 

2.3 Wer Fotokopien oder Vervielfältigungen machen oder machen lassen möchte, die von dem 
Gesamtvertrag nicht abgedeckt sind, muß dazu die vorherige Einwilli gung  des jeweiligen Verlages 
oder, wenn dieser nicht bekannt sein sollte, des oder der Urheber einholen und in der Regel das 
Entgelt bezahlen, welches in solchen Fällen üblich ist. 

3.1 Berechtigt nach dem Gesamtvertrag sind die EKD, ihre Gliedkirchen, die gliedkirchlichen und 
gliedkirchenübergreifenden Institutionen und Einrichtungen, die Kirchengemeinden und 
Kirchengemeindeverbände sowie deren Vereinigungen, Institutionen und Einrichtungen. 

 Für den landeskirchlichen Bereich besagt dies: In den Gesamtvertrag einbezogen sind alle 
diejenigen Einrichtungen, Werke usw., die als zum landeskirchlichen Bereich gehörig angesehen 
werden, d. h. in der Regel von der Landeskirche oder innerhalb der Landeskirche aus kirchlichen 
Mitteln bezuschußt werden; auch rechtlich selbständige Einrichtungen (eingetragene Vereine) 
gehören dazu. 

3.2 Ausgenommen ist der Bereich der Diakonie (soweit er nicht landeskirchlich integriert in rechtlich 
unselbständiger Form organisiert ist). 

3.3 Eine Weitergabe von Fotokopien an Dritte ist nicht erlaubt. 

3.4 Eine wichtige Sonderregelung: Großveranstaltungen mit mehr als 10 000 Fotokopien je 
Vorlage/Lied fallen nicht unter den Gesamtvertrag. Für diese Vervielfältigungen müssen bei der VG 
Musikedition, Kassel, oder bei den sonst Berechtigten gesonderte Genehmigungen eingeholt 
werden. 

4.1 Um den Umfang des Fotokopierens genauer zu ermitteln und andererseits eine gerechte Verteilung 
der Vergütungen an die Autoren und Verlage vornehmen zu können, soll bei 4 % aller durch diesen 
Vertrag Berechtigten eine repräsentative Erhebung durchgeführt werden, und zwar 1997. Die 
Zentralstelle für evangelische Kirchenmusik wird sich zu gegebener Zeit mit den Gliedkirchen in 
Verbindung setzen. 

4.2 Vervielfältigungsstücke von mehr als 1000 Exemplaren sind der VG Musikedition, Kassel, mit 
Übersendung eines Belegexemplars und Angabe von Stückzahl, Autor und Verlag über die 
Zentralstelle für evangelische Kirchenmusik, Berlin, zu melden. 

5.1 Sofern Autoren, Verlage oder sonst Berechtigte sich an Kirchengemeinden usw. wenden, um in 
einzelnen Fällen gesonderte Vergütungen zu fordern, die an sich durch den Gesamtvertrag 
abgedeckt sind, sollten die betreffenden Gemeinden usw. sich zunächst an die zuständige Stelle der 
Landeskirche wenden, damit diese die Angelegenheit gegenüber der VG Musikedition klärt. Wenn 
keine Einigung zu erzielen ist, ist die landeskirchliche Stelle gebeten, das Kirchenamt der EKD zu 
beteiligen. 

5.2 Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Die VG Musikedition hat sich in dem Gesamtvertrag 
verpflichtet, die Kirche von Ansprüchen Dritter freizustellen (§ 4 des Gesamtvertrages). 
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6. Meinungsverschiedenheiten  

 
Hierzu ist in dem Gesamtvertrag folgendes festgelegt:  

 
»Bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag wird die VG Musikedition zur 
Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten die zuständige Landeskirche benachrichtigen. Wird innerhalb von drei 
Monaten nach der Benachrichtigung eine gütliche Einigung nicht erreicht, haben die Betroffenen das Recht 
zur gegebenen Rechtsverfolgung.«  
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